
Stadt Neumünster              Neumünster, 8. Mai 2007 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanung 
 
 
  AZ: IV 61-20-02-33 

 
 
 

Drucksache Nr.:  1221/2003/DS 
======================= 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 26.06.2007 N Kenntnisnahme 
Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

28.06.2007 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 10.07.2007 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
OBM / Erster Stadtrat 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
33. Änderung des Flächennutzungsplanes 
1990 "Sondergebiet Roschdohler Weg" 

-  Beschluss über Stellungnahmen 
- Feststellungsbeschluss 
 

 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung hat die während der 

öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stel-
lungnahmen geprüft und stimmt den Ein-
zelanträgen gemäß der beiliegenden Über-
sicht zu. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt, diejenigen Träger öffentlicher Be-
lange und Institutionen, die Stellungnah-
men vorgebracht haben, von dem Ergebnis 
mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

 
2. Die Ratsversammlung beschließt die 33. Än-

derung des Flächennutzungsplanes 1990 für 
den nördlichen Teilbereich des Sportplatzes 
zwischen Roschdohler Weg und Eichhof-
weg im Stadtteil Einfeld. 

 
3. Die Begründung einschließlich Umweltbe-

richt wird gebilligt; Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Ermittlung umweltrelevanter 
Belange (Umweltprüfung) werden gemäß 
§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB bestätigt. 

 
4. Die zusammenfassende Erklärung gemäß 

§ 10 Abs. 4 BauGB wird gebilligt. 
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5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die 

Flächennutzungsplanung dem Innenminis-
ter zur Genehmigung vorzulegen. Die Ge-
nehmigung ist anschließend nach § 6 Bau-
gesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt-
zumachen. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: K e i n e 

 
 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Mit der Aufstellung der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes 1990 sowie des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 218 „Roschdohler Weg / Eichhofweg“ soll die Ansiedlung eines Le-
bensmittelgeschäftes auf einer derzeit zum überwiegenden Teil brachliegenden Fläche nördlich 
des Sportplatzes zwischen Roschdohler Weg und Eichhofweg im Stadtteil Einfeld ermöglicht 
werden. Dementsprechend ist im Flächennutzungsplan eine Darstellung als Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“, im Bebauungsplan eine Festsetzung als 
entsprechendes Sondergebiet vorgesehen. Die Ansiedlung soll als Verlagerung und Erweiterung 
des bestehenden Lebensmittelmarktes an der Dorfstraße erfolgen; der geplante Standort bietet 
wesentlich günstigere Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Ausrichtung des Geschäftes. 
 
Der Planentwurf wurde vom Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 
15.03.2007 gebilligt und zur Auslegung beschlossen. Anschließend wurde die öffentliche Ausle-
gung sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchge-
führt; hierbei sind keine planinhaltlichen Bedenken vorgetragen worden. Die im Rahmen der Be-
teiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen sind in der beiliegenden Übersicht zusam-
mengefasst. Die Verwaltung hat zu den jeweiligen Stellungnahmen Abwägungsvorschläge erar-
beitet und entsprechende Beschlussanträge formuliert. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes in der vorliegenden 
Form festzustellen. Die im Antrag aufgeführten Beschlüsse sind Voraussetzung für die Genehmi-
gung nach § 6 Baugesetzbuch (BauGB). Das parallel zu der Flächennutzungsplanänderung einge-
leitete Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 218 „Roschdohler Weg / Eichhofweg“ 
wird voraussichtlich ebenfalls zeitnah zum Abschluss gebracht werden können. 
 
 Im Auftrag 
 
 
 
     Unterlehberg     Arend 
Oberbürgermeister Erster Stadtrat 
 
Anlagen: 

- Planzeichnung mit Legende 
- Begründung einschl. Umweltbericht  
- Übersicht über die im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stellungnahmen mit - 

Berücksichtigungsvorschlägen der Verwaltung 
- Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB 


